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Grundsätzlich kann ein strafrechtliches Berufsverbot nach § 70 StGB ergehen. 

Im berufsgerichtlichen Verfahren kann auf verschiedene Sanktionen erkannt werden. Nach § 50 

Abs. 1 HeilBerG Hessen kann erkannt werden auf 

1. Warnung, 

2. Verweis, 

3. zeitweilige Entziehung des Wahlrechts, 

4. Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro (hunderttausend Deutsche Mark), 

5. Feststellung, dass eine Berufsangehörige oder ein Berufsangehöriger im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 5 unwürdig ist, den Beruf auszuüben. 

Approbationsrechtlich kommen Widerruf oder Ruhen der Approbation in Betracht. 

Nach § 5 Abs. 2 BÄO ist Approbation zu widerrufen, wenn nachträglich die Voraussetzung nach § 3 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 weggefallen ist, wenn sich der Arzt eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus 

dem sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufs ergibt. Nach 

§ 6 BÄO kann das Ruhen der Approbation angeordnet werden, wenn gegen den Arzt wegen des 

Verdachts einer Straftat, aus der sich seine Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des 

ärztlichen Berufs ergeben kann, ein Strafverfahren eingeleitet ist, 

Vertragsarztrechtlich kommen ein Disziplinarverfahren durch die KV (§ 80 Abs. 5 SGB V) oder 

aber durch die Zulassungsgremien die Zulassungsentziehung (§ 95 Abs. 6 SGB V) bzw. als milderes 

Mittel das Ruhen der Zulassung (§ 95 Abs. 5 SGB V i.V.m. § 26 Ärzte-ZV) in Betracht. 

 

 

 

I. StGB  

 

§ 174c StGB Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder 

Betreuungsverhältnisses 

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder seelischen 

Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit oder wegen einer körperlichen 

Krankheit oder Behinderung zur Beratung, Behandlung oder Betreuung anvertraut ist, unter 

Mißbrauch des Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr 

vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur psychotherapeutischen 

Behandlung anvertraut ist, unter Mißbrauch des Behandlungsverhältnisses vornimmt oder an sich von 

ihr vornehmen läßt.  

(3) Der Versuch ist strafbar. 

 

 

§ 70 Anordnung des Berufsverbots 

(1) 1Wird jemand wegen einer rechtswidrigen Tat, die er unter Mißbrauch seines Berufs oder 

Gewerbes oder unter grober Verletzung der mit ihnen verbundenen Pflichten begangen hat, verurteilt 

oder nur deshalb nicht verurteilt, weil seine Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht auszuschließen ist, 

so kann ihm das Gericht die Ausübung des Berufs, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges 

für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren verbieten, wenn die Gesamtwürdigung des Täters und 

der Tat die Gefahr erkennen läßt, daß er bei weiterer Ausübung des Berufs, Berufszweiges, Gewerbes 

oder Gewerbezweiges erhebliche rechtswidrige Taten der bezeichneten Art begehen wird. 2Das 

Berufsverbot kann für immer angeordnet werden, wenn zu erwarten ist, daß die gesetzliche Höchstfrist 

zur Abwehr der von dem Täter drohenden Gefahr nicht ausreicht. 

(2) 1War dem Täter die Ausübung des Berufs, Berufszweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges 

vorläufig verboten (§ 132a der Strafprozeßordnung), so verkürzt sich das Mindestmaß der Verbotsfrist 

um die Zeit, in der das vorläufige Berufsverbot wirksam war. 2Es darf jedoch drei Monate nicht 

unterschreiten. 

(3) Solange das Verbot wirksam ist, darf der Täter den Beruf, den Berufszweig, das Gewerbe oder den 

Gewerbezweig auch nicht für einen anderen ausüben oder durch eine von seinen Weisungen 

abhängige Person für sich ausüben lassen. 
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(4) 1Das Berufsverbot wird mit der Rechtskraft des Urteils wirksam. 2In die Verbotsfrist wird die Zeit 

eines wegen der Tat angeordneten vorläufigen Berufsverbots eingerechnet, soweit sie nach 

Verkündung des Urteils verstrichen ist, in dem die der Maßregel zugrunde liegenden tatsächlichen 

Feststellungen letztmals geprüft werden konnten. 3Die Zeit, in welcher der Täter auf behördliche 

Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist, wird nicht eingerechnet. 

 

 

 

II. BÄO 

§ 2  

(1) Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes den ärztlichen Beruf ausüben will, bedarf der 

Approbation als Arzt.  

(2) Eine vorübergehende oder eine auf bestimmte Tätigkeiten beschränkte Ausübung des 

ärztlichen Berufs im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist auch aufgrund einer Erlaubnis zulässig.  

(3) Ärzte, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates 

sind, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische 

Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt haben, dürfen den ärztlichen 

Beruf im Geltungsbereich dieses Gesetzes ohne Approbation als Arzt oder ohne Erlaubnis zur 

vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs ausüben, sofern sie vorübergehend und gelegentlich 

als Erbringer von Dienstleistungen im Sinne des Artikels 50 des EG-Vertrages im Geltungsbereich 

dieses Gesetzes tätig werden. Sie unterliegen jedoch der Meldepflicht nach diesem Gesetz.  

(4) Für die Ausübung des ärztlichen Berufs in Grenzgebieten durch im Inland nicht niedergelassene 

Ärzte gelten die hierfür abgeschlossenen zwischenstaatlichen Verträge.  

(5) Ausübung des ärztlichen Berufs ist die Ausübung der Heilkunde unter der 

Berufsbezeichnung "Arzt" oder "Ärztin". 

 

§ 2a  

Die Berufsbezeichnung "Arzt" oder "Ärztin" darf nur führen, wer als Arzt approbiert oder nach § 2 

Abs. 2, 3 oder 4 zur Ausübung des ärztlichen Berufs befugt ist. 

 

 

§ 3  

 (1) 1Die Approbation als Arzt ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller 

1. (aufgehoben) 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich seine Unwürdigkeit oder 

Unzuverlässigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufs ergibt, 

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist, 

4. nach einem Studium der Medizin an einer wissenschaftlichen Hochschule von mindestens sechs 

Jahren, von denen mindestens acht, höchstens zwölf Monate auf eine praktische Ausbildung in 

Krankenhäusern oder geeigneten Einrichtungen der ärztlichen Krankenversorgung entfallen müssen, 

die ärztliche Prüfung im Geltungsbereich dieses Gesetzes bestanden hat, 

5. über die für die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

verfügt. 

 

§ 5  

(1) 1Die Approbation ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung eine der Voraussetzungen des 

§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 nicht vorgelegen hat oder bei einer vor Wirksamwerden des Beitritts erteilten 

Approbation das an einer Ausbildungsstätte in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 

Gebiet oder das in einem Fall des § 14 Abs. 1 Satz 2 oder in einem Fall des § 14a Abs. 4 Satz 1 

erworbene Medizinstudium nicht abgeschlossen war oder die Ausbildung nach § 3 Abs. 1 Satz 2 oder 

6 oder § 3 Absatz 2 oder 3 oder die nach § 14b nachzuweisende Ausbildung nicht abgeschlossen war. 

2Sie kann zurückgenommen werden, wenn bei ihrer Erteilung eine der Voraussetzungen nach § 3 

Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 nicht vorgelegen hat. 3Eine nach § 3 Abs. 2 oder 3 erteilte 

Approbation kann zurückgenommen werden, wenn die festgestellte Gleichwertigkeit des 

Ausbildungsstandes tatsächlich nicht gegeben war oder der alternativ festgestellte gleichwertige 
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Kenntnisstand tatsächlich nicht nachgewiesen worden ist. 4Eine nach § 3 Absatz 2 oder 3 oder nach § 

14b Absatz 2 erteilte Approbation kann zurückgenommen werden, wenn die nachzuweisende 

Ausbildung tatsächlich doch wesentliche Unterschiede gegenüber der in diesem Gesetz und in der 

Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 1 geregelten Ausbildung aufgewiesen hat oder die zur Ausübung 

des ärztlichen Berufs im Geltungsbereich dieses Gesetzes erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 

in der Eignungsprüfung tatsächlich nicht nachgewiesen worden sind. 

(2) 1Die Approbation ist zu widerrufen, wenn nachträglich die Voraussetzung nach § 3 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 weggefallen ist. 2Sie kann widerrufen werden, wenn nachträglich die Voraussetzung 

nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 weggefallen ist. 

 

 

§ 6  

(1) Das Ruhen der Approbation kann angeordnet werden, wenn  

1. gegen den Arzt wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich seine Unwürdigkeit oder 

Unzuverlässigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufs ergeben kann, ein Strafverfahren eingeleitet 

ist,  

2. nachträglich die Voraussetzung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 weggefallen ist, 

3. Zweifel bestehen, ob die Voraussetzung des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 noch erfüllt ist und der Arzt 

sich weigert, sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten amts- oder fachärztlichen 

Untersuchung zu unterziehen oder 

4. sich ergibt, dass der Arzt nicht über die Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, die für die 

Ausübung der Berufstätigkeit in Deutschland erforderlich sind.  

(2) Die Anordnung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.  

(3) Der Arzt, dessen Approbation ruht, darf den ärztlichen Beruf nicht ausüben.  

(4) Die zuständige Behörde kann zulassen, daß die Praxis eines Arztes, dessen Approbation ruht, für 

einen von ihr zu bestimmenden Zeitraum durch einen anderen Arzt weitergeführt werden kann. 

 

 

§ 8  

(1) Bei einer Person, deren Approbation oder Bestallung wegen Fehlens oder späteren Wegfalls einer 

der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 zurückgenommen oder widerrufen worden 

ist oder die gemäß § 9 auf die Approbation verzichtet hat und die einen Antrag auf Wiedererteilung 

der Approbation gestellt hat, kann die Entscheidung über diesen Antrag zurückgestellt und 

zunächst eine Erlaubnis zur Ausübung des ärztlichen Berufs bis zu einer Dauer von zwei Jahren 

erteilt werden.  

(2) Die Erlaubnis wird nur widerruflich und befristet erteilt; sie kann auf bestimmte Tätigkeiten und 

Beschäftigungsstellen beschränkt werden. Personen, denen die Erlaubnis erteilt worden ist, haben im 

übrigen die Rechte und Pflichten eines Arztes. 

 

 

§ 9  

Auf die Approbation kann durch schriftliche Erklärung gegenüber der zuständigen Behörde verzichtet 

werden. Ein Verzicht, der unter einer Bedingung erklärt wird, ist unwirksam. 

 

 

§ 10  

(1) 1Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs kann auf Antrag Personen 

erteilt werden, die eine abgeschlossene Ausbildung für den ärztlichen Beruf nachweisen. 2Eine 

Erlaubnis nach Satz 1 wird Antragstellern, die über einen Ausbildungsnachweis als Arzt verfügen, der 

in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz ausgestellt wurde, nicht erteilt. 3Eine 

Erlaubnis wird auch nicht in den Fällen des § 3 Absatz 2 Satz 9 erteilt. 4§ 8 bleibt unberührt. 

(1a) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 2 und 3 kann auf Antrag eine Erlaubnis zur vorübergehenden 

Ausübung des ärztlichen Berufs erteilt werden, wenn mit dem Antrag dargelegt wird, dass im Hinblick 

auf die beabsichtigte ärztliche Tätigkeit ein besonderes Interesse an der Erteilung der Erlaubnis 

besteht. 2Die Erlaubnis steht der Erteilung einer Approbation nicht entgegen. 
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(2) 1Die Erlaubnis kann auf bestimmte Tätigkeiten und Beschäftigungsstellen beschränkt werden. 2Sie 

darf nur widerruflich und nur bis zu einer Gesamtdauer der ärztlichen Tätigkeit von höchstens zwei 

Jahren im Geltungsbereich dieses Gesetzes erteilt oder verlängert werden. 

(3) 1Eine Erlaubnis darf ausnahmsweise über den in Absatz 2 genannten Zeitraum hinaus im 

besonderen Einzelfall oder aus Gründen der ärztlichen Versorgung erteilt oder verlängert werden, 

wenn eine Approbation wegen Fehlens der Voraussetzungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 nicht erteilt 

werden kann. 2Die Erteilung oder Verlängerung aus Gründen der ärztlichen Versorgung ist nur 

zulässig, wenn in dem Gebiet, in dem die ärztliche Tätigkeit ausgeübt werden soll, ein gleichwertiger 

Ausbildungsstand nachgewiesen ist. 3Die Erlaubnis ist in diesem Fall auf das Gebiet zu beschränken. 

4Die §§ 5, 6, 8, 9 und 13 finden entsprechende Anwendung. 

(4) 1Erlaubnisse nach Absatz 1 Satz 1, die vor dem 1. April 2012 erteilt wurden, bleiben wirksam. 

2Für sie ist Absatz 3 in seiner bis dahin geltenden Fassung bis zum 1. April 2014 für solche Inhaber 

der Erlaubnis weiter anzuwenden, die bis zum 1. Juli 2012 einen Antrag auf Erteilung der Approbation 

nach § 3 Absatz 1 Satz 1 gestellt haben. 3Satz 2 findet auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der 

Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum und der Schweiz, die über einen Ausbildungsnachweis nach Absatz 1 Satz 2 oder 

Satz 3 verfügen, sowie auf Drittstaatsangehörige, soweit sich nach dem Recht der Europäischen 

Gemeinschaft eine Gleichstellung ergibt, keine Anwendung. 

(5) In Ausnahmefällen kann eine Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs auf 

Antrag auch Personen erteilt werden, die außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes eine 

ärztliche Ausbildung erworben, diese Ausbildung aber noch nicht abgeschlossen haben, wenn 

1. der Antragsteller auf Grund einer das Hochschulstudium abschließenden Prüfung außerhalb des 

Geltungsbereichs dieses Gesetzes die Berechtigung zur beschränkten Ausübung des ärztlichen Berufs 

erworben hat und 

2. die auf Grund der Erlaubnis auszuübende Tätigkeit zum Abschluß einer ärztlichen Ausbildung 

erforderlich ist. 

(6) Personen, denen eine Erlaubnis zur Ausübung des ärztlichen Berufs nach den vorstehenden 

Vorschriften erteilt worden ist, haben im übrigen die Rechte und Pflichten eines Arztes. 

 

 

III. Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die 

Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten 

und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 7. Februar 2003 (GVBl. I S. 66, 242), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. 

Mai 2012 (GVBl. I S. 126)1) 

 

Sechster Abschnitt 

Die Berufsgerichtsbarkeit 

§ 49 

(1) Verstöße von Kammerangehörigen gegen ihre Berufspflichten werden im berufsgerichtlichen 

Verfahren geahndet. Verfahren, die beim Berufsgericht anhängig sind, werden fortgeführt, auch wenn 

der Beschuldigte seinen Beruf außerhalb Hessens weiter ausübt oder seine Kammermitgliedschaft 

aufgibt. Es können auch Berufspflichtverletzungen verfolgt werden, die Kammerangehörige während 

ihrer Zugehörigkeit zu einer vergleichbaren Berufsvertretung im Geltungsbereich der Bundesrepublik 

Deutschland begangen haben. 

(2) Sind seit einem Verstoß gegen Berufspflichten, der keine schwerere berufsgerichtliche Maßnahme 

als Warnung, Verweis, zeitweilige Entziehung des Wahlrechts oder Geldbuße gerechtfertigt hätte, 

mehr als fünf Jahre verstrichen, so ist ein berufsgerichtliches Verfahren nicht mehr zulässig. Die Frist 

ruht, solange das berufsgerichtliche Verfahren oder wegen desselben Sachverhalts ein Strafverfahren 

oder ein gerichtliches Bußgeldverfahren anhängig ist oder die Frist für die Erfüllung von Auflagen und 

Weisungen nach § 59 Abs. 6 oder § 66 Abs. 1 läuft. Verstößt die Verfehlung auch gegen ein 

Strafgesetz, so endet die Frist nicht vor der Verjährung der Straftat. 

(3) Eintragungen in den bei der Berufsvertretung geführten Personalakten über eine Maßnahme nach § 

50 Abs. 1 sind nach zehn Jahren zu tilgen. Die über diese berufsgerichtlichen Maßnahmen 

entstandenen Vorgänge sind aus den Personalakten zu entfernen und zu vernichten. Die Frist beginnt 

mit dem Tage, an dem die berufsgerichtliche Maßnahme unanfechtbar geworden ist. Die Frist endet 
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nicht, solange gegen den betroffenen Berufsangehörigen ein Strafverfahren, ein berufsgerichtliches 

Verfahren oder ein Disziplinarverfahren anhängig ist; eine andere berufsgerichtliche Maßnahme noch 

nicht zu tilgen ist oder ein auf Geldbuße lautendes Urteil noch nicht vollstreckt ist.  

(4) Akten über berufsrechtliche Maßnahmen, die nicht zu einem berufsgerichtlichen Verfahren geführt 

haben, sind fünf Jahre nach Bestandskraft der Entscheidung, Akten aus berufsgerichtlichen Verfahren 

zehn Jahre nach Rechtskraft der Entscheidung zu vernichten. Beschlüsse oder Urteile der 

Berufsgerichte sind auf Dauer aufzubewahren. 

 

§ 50 

(1) Im berufsgerichtlichen Verfahren kann erkannt werden auf 

1. Warnung, 

2. Verweis, 

3. zeitweilige Entziehung des Wahlrechts, 

4. Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro (hunderttausend Deutsche Mark), 

5. Feststellung, dass eine Berufsangehörige oder ein Berufsangehöriger im Sinne des § 2 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 bis 5 unwürdig ist, den Beruf auszuüben. 

(2) Die Feststellung nach Abs. 1 Nr. 5 hat den gleichzeitigen Verlust des Wahlrechts zur Folge. 

(3) Hat ein Gericht oder eine Behörde wegen desselben Verhaltens bereits eine Strafe, Geldbuße, 

Disziplinarmaßnahme oder ein Ordnungsgeld verhängt, so ist von Maßnahmen nach Abs. 1 

abzusehen, es sei denn, dass diese Maßnahme zusätzlich erforderlich ist, um das Mitglied zur 

Erfüllung seiner Berufspflichten anzuhalten und das Ansehen des Berufsstandes zu wahren. 

(4) Auf Verweis, Wahlrechtsentziehung und Geldbuße kann nebeneinander erkannt werden. 

(5) Auf einstimmigen Beschluß des Berufsgerichts kann in den Fällen des Abs. 1 Nr. 4 auf 

Veröffentlichung der rechtskräftigen Entscheidung in dem Mitteilungsblatt der Kammer erkannt 

werden. In den Fällen des Abs. 1 Nr. 5 ist die rechtskräftige Entscheidung öffentlich bekannt zu 

machen. Die Art der Bekanntmachung ist in der Entscheidung zu bestimmen. 

 

§ 51 

(1) Erste Instanz ist das bei dem Verwaltungsgericht Gießen gebildete Berufsgericht für Heilberufe. 

(2) Rechtsmittelinstanz ist das Landesberufsgericht für Heilberufe bei dem Hessischen 

Verwaltungsgerichtshof. 

 

§ 52 

(1) Das Berufsgericht für Heilberufe verhandelt und entscheidet in der Besetzung mit einem 

Berufsrichter als Vorsitzendem und zwei ehrenamtlichen Richtern aus der Berufsgruppe des 

Beschuldigten. Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung wirken die ehrenamtlichen 

Richter vorbehaltlich des § 67 nicht mit.  

(2) Das Landesberufsgericht für Heilberufe verhandelt und entscheidet in der Besetzung mit einem 

Berufsrichter als Vorsitzendem, zwei weiteren Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern aus 

der Berufsgruppe des Beschuldigten. Bei Beschlüssen außerhalb der Hauptverhandlung wirken die 

ehrenamtlichen Richter nicht mit. 

(3) Die berufsrichterlichen Mitglieder müssen Richter der Gerichte sein, bei denen die Berufsgerichte 

errichtet sind. 

 

 

§ 57 

(1) Werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht eines Berufsvergehens rechtfertigen, oder wird 

ein Antrag nach Abs. 3 gestellt, so stellt der Kammervorstand Ermittlungen an und teilt dies dem 

Beschuldigten mit. Mit der Durchführung von Ermittlungen kann der Kammervorstand eine Person 

mit der Befähigung zum Richteramt oder ein von ihm als geeignet befundenes Kammermitglied 

betrauen. 

(2) Bei der Durchführung von Ermittlungen sind nicht nur die belastenden, sondern auch die 

entlastenden und die für die Bemessung der berufsgerichtlichen Maßnahme bedeutsamen Umstände zu 

ermitteln.  
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(3) Ein Kammerangehöriger kann Ermittlungen gegen sich selbst beantragen, um sich von dem 

Verdacht eines Verstoßes gegen Berufspflichten zu reinigen. In dem Antrag ist der Sachverhalt 

eingehend darzustellen, die Beweismittel sind anzugeben. 

 

§ 58 

(1) Der Kammervorstand oder die von ihm mit der Durchführung von Ermittlungen betraute Person (§ 

57 Abs. 1) kann Zeugen und Sachverständige vernehmen. Der Kammervorstand kann das für den 

Wohnsitz des Zeugen oder Sachverständigen zuständige Amtsgericht um eidliche Vernehmung 

ersuchen, wenn Gefahr im Verzuge ist oder wenn der Eid zur Herbeiführung einer wahren Aussage 

über einen für das weitere Verfahren erheblichen Punkt erforderlich erscheint; über die Notwendigkeit 

der Vereidigung entscheidet das ersuchte Amtsgericht endgültig. § 161a der Strafprozessordnung gilt 

entsprechend. 

(2) Zur Aufklärung des Sachverhalts kann der Kammervorstand von allen Behörden Auskunft und 

Amtshilfe verlangen. 

(3) Dem Beschuldigten ist das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen bekannt zu geben. Er ist 

abschließend über die ihm zur Last gelegten Verfehlungen zu hören; darüber ist eine Niederschrift 

aufzunehmen. Der Beschuldigte kann sich auch schriftlich äußern. Soweit es ohne Gefährdung der 

Ermittlungen geschehen kann, ist dem Beschuldigten zu gestatten, die in den Ermittlungen 

aufgenommenen Niederschriften, beigezogenen Akten und Schriftstücke einzusehen. 

(4) Beweisanträgen des Beschuldigten ist stattzugeben, soweit sie für die Schuldfrage oder die 

Bemessung der Maßnahmen nach § 50 von Bedeutung sein können. 

 

 

§ 59 

(1) Soweit der Kammervorstand den Verdacht eines Verstoßes gegen Berufspflichten nicht für 

begründet hält, stellt er das Ermittlungsverfahren ein. Der Kammervorstand kann das Verfahren 

auch einstellen, wenn die Schuld gering ist und die Folgen der Tat unbedeutend sind und kein 

öffentliches Interesse an der Ahndung des Berufsvergehens besteht. Das Gleiche gilt, wenn die zu 

erwartende Maßnahme, zu der die Verfolgung führen kann, neben einer Maßnahme, die gegen den 

Beschuldigten wegen eines anderen Verstoßes gegen Berufspflichten verhängt worden ist oder die er 

zu erwarten hat, nicht ins Gewicht fällt. 

2) Stellt der Kammervorstand das Ermittlungsverfahren ein, so teilt er dies dem Beschuldigten und der 

Aufsichtsbehörde mit. Der Kammervorstand unterrichtet die Aufsichtsbehörde auch von 

Entscheidungen nach Abs. 6. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 und 3 kann der Kammervorstand das Verhalten des 

Kammerangehörigen nach dessen Anhörung schriftlich rügen. Er darf eine Rüge nicht mehr 

erteilen, wenn seit dem Verstoß gegen Berufspflichten mehr als drei Jahre verstrichen sind. Der 

Bescheid über die Erteilung der Rüge ist zu begründen und dem Kammerangehörigen zuzustellen;  

er soll eine Rechtsbehelfsbelehrung erhalten. § 49 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Gegen den Bescheid kann der Kammerangehörige binnen eines Monats nach Zustellung Einspruch 

bei dem Kammervorstand erheben. Dieser entscheidet über den Einspruch. Abs. 3 Satz 3 gilt 

entsprechend. Wird der Einspruch zurückgewiesen, kann der Kammer-angehörige binnen eines 

Monats nach Zustellung die Entscheidung des Berufsgerichts beantragen. § 57 Abs. 3 Satz 2 gilt 

entsprechend. Auf das Verfahren sind die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Beschwerde 

sinngemäß anzuwenden. Die Gegenerklärung (§ 308 Abs. 1 der Strafprozeßordnung) wird von dem 

Kammervorstand abgegeben. Eine mündliche Verhandlung findet statt, wenn sie der 

Kammerangehörige beantragt oder das Berufsgericht für erforderlich hält. Von Zeit und Ort der  

mündlichen Verhandlung sind der Kammervorstand, der Kammerangehörige und sein Verteidiger zu 

benachrichtigen. Art und Umfang der Beweisaufnahme bestimmt das Berufsgericht; es hat sie von 

Amts wegen auf alle entscheidungserheblichen Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken. 

(5) Der Rügebescheid kann nicht deshalb aufgehoben werden, weil der Kammervorstand zu Unrecht 

angenommen hat, die Schuld des Kammerangehörigen sei gering und der Antrag auf Einleitung des 

berufsgerichtlichen Verfahrens nicht erforderlich. Treten die Voraussetzungen, unter denen nach § 63 

Abs. 4 ein berufsgerichtliches Verfahren nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden darf, erst ein, 

nachdem der Kammervorstand die Rüge erteilt hat, so hebt das Berufsgericht den Rügebescheid auf. 

Der Beschluß ist mit Gründen zu versehen. Er kann nicht angefochten werden. 
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(6) Wenn die Schwere der Schuld nicht entgegensteht kann der Kammervorstand mit Zustimmung des 

Berufsgerichts und des Beschuldigten auch vorläufig von der Einleitung des berufsgerichtlichen 

Verfahrens absehen und zugleich dem Beschuldigten auferlegen,  

1. zur Wiedergutmachung des durch das Berufsvergehen verursachten Schadens eine bestimmte 

Leistung zu erbringen,  

2. zugunsten einer als gemeinnützig anerkannten Einrichtung einen Geldbetrag zu zahlen oder   

3. sonst gemeinnützige Leistungen zu erbringen, wenn diese Auflagen und Weisungen geeignet sind, 

das öffentliche Interesse an der Ahndung des Berufsvergehens zu beseitigen. Die Geldauflage nach 

Satz 1 Nr. 2 darf fünftausend Euro (zehntausend Deutsche Mark) nicht übersteigen. § 153a Abs. 1 Satz 

2 bis 5 der Strafprozeßordnung gelten entsprechend. 

 

 

§ 60 

(1) Soweit der Kammervorstand nach dem Ergebnis der Ermittlungen den Verdacht eines Verstoßes 

gegen Berufspflichten für begründet hält, leitet er das berufsgerichtliche Verfahren durch Vorlage 

einer Anschuldigungsschrift unter Beifügung der Akten beim Berufsgericht ein. Ist wegen des zu 

beanstandeten Verhaltens bei einer Behörde gegen das Mitglied bereits Antrag auf Einleitung eines 

Disziplinarverfahrens gestellt worden, so kann der Kammervorstand den Antrag auf Einleitung des 

berufsgerichtlichen Verfahrens bis zum bestandskräftigen Abschluss des anderen Verfahrens 

zurückstellen. Nach Abschluss dieses Verfahrens kann er von der Einleitung des berufsgerichtlichen 

Verfahrens absehen, wenn nicht die Voraussetzung für eine zusätzliche berufsrechtliche Ahndung 

nach § 50 vorliegt. 

(2) Der Anschuldigungsschrift soll die verletzte Rechtsnorm, die Tatsachen, in denen ein Verstoß 

gegen Berufspflichten erblickt wird, und die Beweismittel geordnet darstellen. Sie darf diese 

Tatsachen zuungunsten des Beschuldigten nur insoweit verwerten, als ihm im vorangegangenen 

Ermittlungsverfahren Gelegenheit gegeben worden ist, sich dazu zu äußern. 

(3) Mit dem Eingang der Anschuldigungsschrift ist das 

Verfahren beim Berufsgericht anhängig. 

 


